
SATZUNG des Vereins der ,,Berchinger Altstadtfreunde"

§1
Name und Sitz des Vereins

1.1. Der Verein führt den Namen ,,Verein der
das Vereinsregister eingetragen werden;
,,Berchinger Altstadtfr eunde e.V."

1.2. Der Verein hat seinen Sitz in Berching.

1.3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

2,1. Det Zweck des Vereins ist die Förderung der Erhaltung und Sicherung denkmal-
geschützter und schutzwürdiger Objekte der Berchinger Altstadt und in den ce-
meindeteilen.

2.2. Der Verein setzt sich für den Erhalt des kulturellen Erbes in der Großgemeinde
ein.

2.3. Er wirkt mit und unterstützt die Restaurierung, Gestaltung und Verschönerung
der Berchinger Altstadt.

2,4, Der Verein unterstützt und berät Gebäudebesitzer hinsichtlich der Finanzierung
und Möglichkeiten der Altbausanierung. Er stellt sich als Mittler bei Gesprächen
mit Behörden zur Verfügung.

Eiu besonderes Anliegen ist es, bereits die lugend für die Ziele des Vereins zu in-
teressieren,

2.5. Der Verein ist selbstlos tätig und überyarteilich. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung und ist nicht auf einen wirtschaftlichen, auf Ge-
winn gedchteten Geschäftsbetrieb abgestellt.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verlolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Verein fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Berchinger Altstadtfreunde". Er soll in
nach der Eintragung lautet der Name



§3
Mitgliedschaft

3.1. Mitglied kann ieder werden, der die Vereinszwecke unterstützt. Dies sind natür-
Iiche Personen sowie auch juristische Personen. Minderjährige bedürfen zum
Vereinsbeitritt der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter.

3.2. Der Verein hat ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Über die Aufirahme
entscheidet der Vorstand. Bei besonderen Verdiensten wird die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. Über Person und Einzelheiten der Verleihung entscheidet der
Vorstalrd. Er hat die Mitgliederversammlung darüber zu unteuichten.

Die Mitgliedschaft endet:

1) durch Tod, bzw. durch die Auflösung der beigetretenen iuristischen Person

- 2) durch Austritt,

3) durch Verlust der Rechtsftihigkeit,

a) durch Ausschluss, der nur durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung
mit Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen kann.

§4
Beitrag und Veröffentlichungen

4.1 Mittel zur Eüeichung der Zwecke des Vereins sind unter anderem

- lahresbeiträge der Mitglieder

- Spenden und sonstige Zuwendungen

- Einnahmen aus Veranstaltungen

Die Höhe des Jahresbeitrages der ordentlichen Mitglieder wird von der Mitglie-
dewersammlung beschlossen.

Ehrenmitglieder sind beitragsft ei.

Als Veröffentlichungsorgan wird das Mitteilungsblatt der Stadt Berching be-
stimmt. Die dort veröffentlichten Mitteilungen und Einladungen gelten als den
Mitgliedern zugegangen.

§s
Organe des Vereins

1) dieMitgliederversammlung

2) der Vorstand

3) die erweiterte Vorstandschaft

4) die Fachausschüsse



§6
Mitgliederversammlung

6.1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Mitgliederver-
sammlung ist das obercte Organ des Vereins; sie ist einmal jfirlich unter Beach-
tung der Ladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen. Die Einberufung erfolgt
durch die Bekanntgabe im Mitteilungsblatt der Stadt Berching. Sie beschtießt mit
der einfachen Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder über:

1) den Jahresbericht

2) den Kassenbericht und Haushaltsplan

3) die Entlastung der Vorstandschaft

4) die Neuwahl der Vorctardschaft

5) die Festsetzung der Jahresbeiträge

6) sonstige Punkte, die ihr durch den Vorstand zur Beschlussfassung vorge-
Iegt werden

/, Antrage

6.2. Die Mitgliederversammlung ernennt zwei Kassenprüfer. Die Zustimmung von
drei Viertel der erschienenen Mitglieder bedürfen die Beschlüsse über:

1) eineSatzungsänderung

2) die Ausschließung von Mitgliedern

3) die Auflösung des Vereins

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen aul Beschluss der
erweiterten Vorstandschaft oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem
Viertel der Vereinsmitglieder, Der Antrag muss eine Begründung und die ge-
wünschten Tagesordnungspunkte enthalten,

Sind weniger als ein Zehntel der Mitglieder des Vereins erschienen, so ist die
Versammlung beschlussunfähig. Unter Beachtung einer Frist von vier Wochen ist
eine neue Versammlung einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der Erschie-
nenen beschlussfähig ist.

Alle zwei Ja}re wählt die Mitgliederversammlung einen neuel Vorstand ein-
schließlich der Beisitzer und 2 Kassenprüfer. Der Vorstand wird schriftlich mit
einer einfachen Mehrheit gewählt, die erweiterte Vorstandschaft und die Aus-
schüsse können per Akklamation gewählt werden, sofem nicht von einem Mit-
glied die schriftliche Abstimmung verlarrgt wird.

6.3. Die Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer oder von einem von der Ver-
sammlung zu bestimmenden Stellvertreter zu protokollieren.



§7
Der Vorstand

7,1. Der Vorstand des Vereins (isv § 26 BGB) besteht aus fünf personen, dem Vorsit_
zenden, zwei stellvertretende Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassier.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vor-
stands, darunter der Vorsitzende. ve reten-

7.2. Der Vorstand führt die Geschäfte der laufenden Art in eigener Verantwortung. Er
kann sich eine Geschäftsordnung geben, die die Einzehelten der Geschäftsve-rtei-
lung regelt. Er beruft nach Bedarf allg. Mitgliederversammlungen ein.

7.3. Durch Hinzuziehen von Beisitzem, deren Anzahl die Mitgliederuersammlung
feslzulegen hat, bildet sich der erweiterte Vorstand, dem die Geschäftsftihrun!
obliegt, soweit sie über Geschäfte der Iaufenden Art hinausgeht.

7.4. Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes
vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschie-
denen einen Nachfolger wählen.

§8
Auflösung des Vereins

8.1. Zur Auflösung des Vereins ist erforderlich, dass mindestens drei Viertel der er-
schieneuen stimmberechtigten Mitglieder des Vereins der Auflösung zustimmen.

8.2. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das
Vermögen des Vereins an die Stadt Berching, die es unmittelbar und ausschließ-
lich ftir gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

8.3. Im Falle der Auflösung hat der letzte geschäftsführende Vorctand die Geschäfts-
abwicklung vorzunehmen.


